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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 12 Z 1 - § 25 Abs. 2 Z 2 BMSVG 

Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte der Begriff "Beitragsnachweisun­

gen" präzisiert werden. 

Im Sinne des Sozialversicherungsrechts ist unter "Beitragsnachweisung" die an 
den Krankenversicherungsträger übermittelte monatliche Abrechnung des 
Dienstgebers zu verstehen. Die Betrieblichen Vorsorgekassen erhalten seitens 
der Krankenversicherungsträger die Beitragsgrundlage und die Höhe der Beiträ­
ge zur betrieblichen Vorsorge, nicht jedoch die "Beitragsnachweisungen". Im 
vorliegenden Entwurf wird unter "Beitragsnachweisung" jedoch offenbar ein 

Nachweis verstanden, in dem auch die Dienstgeber angeführt sind. 

Laut den Erläuterungen ist die Bestimmung als gesetzliche KlarsteIlung in Hin­
blick auf die Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung zu verste­

hen. Das Wort "Be' agsnachweisungen" müsste demnach durch "monatliche 
Beitragsgrundla enmeldungen" ersetzt werden. 
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